Regeländerung für die Saison 2006/07

(veröffentlicht im Juni 2006 von der DBB-AG Regeln)

1. Allgemein In folgenden Artikeln wurde der Regeltext zum besseren Verständnis sprachlich verändert: Art. 6.2, 8.6, 9.4, 10.4, 13.2, 15.3, 17.2.3, 18.3.7, 25.2.2, 25.2.4, 29.2, 30.2, 31.2.5, 31.2.6, 31.3.3, 35.2.2, 37.1.1, 39.3.2, 42.2.7, 43.3.1, 44, 50.2. 

2. Art. 5.6 
Ein Spieler, der blutet, eine offene Wunde hat oder verletzt ist, darf weiter spielen, wenn er während einer Auszeit - egal von welcher Mannschaft – wiederhergestellt wird, bevor das Anschreibersignal für den Spielerwechsel ertönt. 

Dadurch werden unnötige Verzögerungen durch Aus- und wieder Einwechseln eines zunächst verletzten Spielers innerhalb einer Auszeit vermieden. 

3. Art. 5.7 und Art. 19.3.8 
Wenn der vorgesehene Freiwerfer ausgewechselt werden muss, werden die Freiwürfe von dem für ihn eintretenden Ersatzspieler ausgeführt. 

Dies gilt nicht nur bei einer Verletzung sondern auch, wenn der Freiwerfer sein fünftes Foul begeht oder disqualifiziert wird. 

4. Art. 17.3.1, Punkt 6 
Der Einwerfer darf sich in beide Richtungen (bisher nur in eine Richtung) entlang der Grenzlinien bewegen. Dabei ist sein gesamter Bewegungsbereich auf maximal einen Meter begrenzt. 

5. Art. 17.2.3, Art. 18 und Art. 19 
Anmerkung: Folgende Änderungen waren bereits in der Saison 2005/06 gültig 

1. Nach einem erfolgreichen letzten oder einzigen Freiwurf können beide Mannschaf-ten eine Auszeit oder Spielerwechsel durchführen, sofern dies beantragt wurde, bevor der Ball nach dem erfolgreichen Freiwurf dem Einwerfer zur Verfügung steht. 

2. Folgt auf eine Freiwurfstrafe ein Einwurf von der Mittellinie gegenüber dem Anschreibertisch, können nach dem letzten oder einzigen Freiwurf beide Mann-schaften eine Auszeit oder Spielerwechsel durchführen unabhängig davon, ob der letzte Freiwurf erfolgreich ist. 

3. Der Einwurf nach einer Auszeit während der letzten zwei Spielminuten der vierten Spielperiode oder einer Verlängerung wird an der Mittellinie gegenüber dem Anschreibertisch ausgeführt, wenn die Auszeit von der Mannschaft genommen wurde, der ein Einwurf 

- von der Endlinie nach einem gegnerischen Korberfolg, oder 

- in ihrem Rückfeld 

zusteht. Der Einwerfer darf den Ball einem Mitspieler an einem beliebigen Punkt des Spielfelds zupassen. 

6. Art. 29.3 
Die Strafe für die 24-Sekunden-Regelübertretung ist präzisiert worden: Der anschließen-de Einwurf wird nächst der Stelle ausgeführt, an der das Spiel unterbrochen wurde. 

7. Art. 44.2 
Die Regelung der Fehlerkorrektur im Falle eines falschen Freiwerfer wurde geändert: Die Freiwürfe werden gestrichen und die gegnerische Mannschaft erhält Ballbesitz. 

8. Art. 46.12 / Anhang C.4 
Der 1. Schiedsrichter hat die Möglichkeit – sofern vorhanden -, technische Aufzeich​nun​gen zu verwenden, um zu entscheiden, ob bei einem letzten Korbwurf am Ende einer Spielperiode oder Verlängerung der Ball noch innerhalb der Spielzeit die Hand oder Hände des Werfers verlassen hat. Dies muss vor seiner Unterschrift auf dem Anschreibebogen erfolgen. 

9. Anhang A, Schiedsrichter-Handzeichen 
Es wurde ein neues Handzeichen für das sichtbare Zählen eingeführt, welches bei der Überwachung der folgenden Regeln anzuwenden ist: Nah bewachter Spieler, Einwurf- und Freiwurfausführung und Acht Sekunden. 
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SICHTBARES ZÄHLEN 

(Fünf und acht Sekunden) 
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Finger zeigen das Zählen 


10. Art. B.7.1, Bild 10 
Auszeiten werden jetzt mit der Spielminute auf dem FIBA-Anschreibebogen eingetragen. 

